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Allgemeine Geschäftsbedingungen Werbegrafikgestaltung Epas Solutions e.U.

1. Geltung

1.1 Epas Solutions e.U. Anschrift: Pfanghofweg 58 - 8045 Graz Österreich – unter der 
Firmenbuchnummer  319930k öffentlich als Firma eingetragen - im Folgenden als Epas 
Solutions e.U. bezeichnet – erbringt seine Leistungen ausschließlich auf der Grundlage 
der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (in Folge als AGB bezeichnet) in 
der jeweils gültigen Fassung. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.

1.2 Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der Schriftform.

1.3 Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Vertragspartners werden selbst bei Kenntnis nur dann wirksam, wenn sie von Epas 
Solutions e.U. ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.

1.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder nichtig sein, so berührt 
dies die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung 
geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame oder nichtige Bestimmung ist durch eine 
Regel, die im Rahmen des rechtlich Möglichen und dem Willen der Vertragspartner am 
nächsten kommt, zu ersetzen.

2. Grundlagen der Zusammenarbeit

2.1 Der AN ist ein Onlinebetrieb und verfügt über keinen tel. Ansprechpartner. Sämtliche 
Fragen haben per Email zu erfolgen.

2.2 Epas Solutions e.U. ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst 
auszuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen Dritter 
zu bedienen und/oder derartige Leistungen zu substituieren (“Besorgungsgehilfe”).

2.3 Die Beauftragung von Besorgungsgehilfen erfolgt entweder im eigenen Namen oder 
im Namen des Auftraggebers, in jedem Fall aber auf Rechnung des Auftraggebers. 
Epas Solutions e.U. wird Besorgungsgehilfen sorgfältig auswählen und darauf achten, 
dass diese über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügen. Epas Solutions e.U. 
übernimmt keine Gewähr und/oder Haftung für die von Dritten erbrachten Leistungen.

2.4 Die Koordination sowie die Überwachung der Vervielfältigung (Produktion), 
Farbabstimmung oder Drucküberwachung erfordert einen ausdrücklichen Auftrag und 
erfolgt gegen Entgelt.
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3. Vertragsabschluss

3.1 Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot von Epas Solutions e.U. 
bzw. der Auftrag des Auftraggebers, in dem der Leistungsumfang und die Vergütung 
festgehalten sind. Die Angebote von Epas Solutions e.U. sind unverbindlich.

3.2 Erteilt der Auftraggeber einen Auftrag, so ist er an diesen eine Woche ab dessen 
Zugang bei Epas Solutions e.U. gebunden. Aufträge des Auftraggebers gelten erst durch 
schriftliche Auftragsbestätigung von Epas Solutions e.U. per Post, E-Mail oder Fax als 
angenommen, sofern Epas Solutions e.U. nicht – etwa durch Tätigwerden auf Grund 
des Auftrages – zu erkennen gibt, dass Epas Solutions e.U. den Auftrag annimmt. 
Weicht die Auftragsbestätigung bzw. Leistung von der Bestellung ab, so gilt diese als 
vom Auftraggeber genehmigt, sofern er nicht binnen einer Frist von drei Tagen Epas 
Solutions e.U. schriftlich Gegenteiliges mitteilt.

4. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

4.1 Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem Auftrag des 
Auftraggebers bzw. der Leistungsbeschreibung oder den Angaben im Vertrag. 
Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der Schriftform.

4.2 Alle Leistungen von Epas Solutions e.U. (insbesondere alle Vorentwürfe, Skizzen, 
Reinzeichnungen, Bürstenabzüge, Blaupausen und Farbabdrucke) sind vom Auftraggeber 
zu überprüfen und binnen drei Tagen freizugeben. Bei nicht rechtzeitiger Freigabe gelten 
sie als vom Auftraggeber genehmigt.

4.3 Der Auftraggeber wird Epas Solutions e.U. unverzüglich mit allen Informationen und 
Unterlagen versorgen, die für die Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird Epas 
Solutions e.U. von allen Vorgängen informieren, die für die Durchführung des Auftrages 
von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände erst während der Durchführung des 
Auftrages bekannt werden. Der Auftraggeber trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, 
dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten 
Angaben von Epas Solutions e.U. wiederholt werden müssen oder verzögert werden.

4.4 Epas Solutions e.U. trifft keine Verpflichtung, die vom Auftraggeber übermittelten 
Daten, Unterlagen, Informationen auf allfällige Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder 
darauf zu überprüfen, ob sie für den beabsichtigten Verwendungszweck geeignet sind 
oder in Rechte Dritter eingreifen. Der Auftraggeber ist weiters verpflichtet, die für die 
Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc.) 
auf eventuelle bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu 
prüfen. Epas Solutions e.U. haftet nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Wird 
Epas Solutions e.U. wegen einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so 
hält der Auftraggeber Epas Solutions e.U. schad- und klaglos; er hat Epas Solutions e.U. 
sämtliche Nachteile zu ersetzen, die Epas Solutions e.U. durch eine Inanspruchnahme 
Dritter entstehen.

4.5 Der Auftraggeber erhält alle Unterlagen, Zwischenergebnisse, Entwürfe, 
Konzeptionsbeschreibungen und Ausarbeitungen zu treuen Handen. Bis zum Erwerb der 
Nutzungsrechte sowie im Ablehnungsfall (Nutzungsverzicht) ist es dem Auftraggeber nicht 
gestattet, davon Ablichtungen herzustellen, sie in Computersystemen abzuspeichern 
oder Dritten zur Ansicht oder Weiterbearbeitung zugänglich zu machen, ausgenommen 
zum Zweck der Entscheidungsfindung.
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4.6 Entwurfsoriginale und Computerdaten sind an Epas Solutions e.U. sobald sie für 
die vereinbarte Nutzung nicht mehr erforderlich sind, auf Gefahr und Rechnung des 
Auftraggebers zurückzusenden bzw. zu übergeben.

5. Termine und Rücktrittsrecht

5.1 Frist- und Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw. zu bestätigen. Epas 
Solutions e.U. bemüht sich, die vereinbarten Termine einzuhalten. Die Nichteinhaltung 
der Termine berechtigt den Auftraggeber allerdings erst dann zur Geltendmachung der 
ihm gesetzlich zustehenden Rechte, wenn er Epas Solutions e.U. eine angemessene, 
mindestens aber 14 Tage währende Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem 
Eingang eines Mahnschreibens an Epas Solutions e.U..

5.2 Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Auftraggeber vom Vertrag 
zurücktreten. Eine Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des 
Verzugs besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Epas Solutions e.U..

5.3 Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere Verzögerungen bei 
Auftragnehmern von Epas Solutions e.U. und höhere Gewalt – entbindet Epas Solutions 
e.U. jedenfalls von der Einhaltung des vereinbarten Liefertermins. Gleiches gilt, wenn der 
Auftraggeber mit seinen zur Durchführung des Auftrags notwendigen Verpflichtungen 
(z.B. Bereitstellung von Unterlagen oder Informationen) im Verzug ist. In diesem Fall 
wird der vereinbarte Termin zumindest im Ausmaß des Verzugs verschoben.

5.4 Stornierungen durch den Auftraggeber sind nur mit schriftlicher Zustimmung von 
Epas Solutions e.U. möglich. Ist Epas Solutions e.U. mit einem Storno einverstanden, so 
hat Epas Solutions e.U. das Recht, neben den erbrachten Leistungen und aufgelaufenen 
Kosten eine angemessene Stornogebühr zu verrechnen.

5.5 Epas Solutions e.U. ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn

    * die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, 
unmöglich ist oder trotz Setzung einer Nachfrist weiter verzögert wird;
    * berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Auftraggebers bestehen und 
dieser auf Begehren von Epas Solutions e.U. weder die vereinbarten Vorauszahlungen 
entrichtet noch vor den von Epas Solutions e.U. erbrachten Leistungen eine taugliche 
Sicherheit garantiert.

6. Honorar

6.1 Wenn nichts anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch von Epas Solutions 
e.U. für jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Epas Solutions e.U. ist 
berechtigt, zur Deckung des zu erwartenden Aufwandes Vorschüsse zu verlangen.

6.2 Für  die  erbrachten  Leistungen und die Abgeltung  der urheber- und 
kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte erhält Epas Solutions e.U. mangels 
abweichender Vereinbarung ein Honorar in der Höhe von 15 Prozent des über Epas 
Solutions e.U. abgewickelten Etats. Das Honorar versteht sich exklusive der gesetzlichen 
Umsatzsteuer.

6.3 Alle Leistungen von Epas Solutions e.U. , die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte 
Honorar abgegolten sind, werden gesondert entlohnt. Alle von Epas Solutions e.U. 
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erwachsenden Barauslagen sind vom Auftraggeber zu ersetzen.
6.4 Kostenvoranschläge von Epas Solutions e.U. sind grundsätzlich unverbindlich. Wenn 
abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von Epas Solutions e.U. schriftlich 
veranschlagten um mehr als 20 Prozent übersteigen, wird Epas Solutions e.U. den 
Auftraggeber auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom 
Auftraggeber genehmigt, wenn der Auftraggeber nicht binnen drei Tagen nach diesem 
Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig kostengünstigere Alternativen bekannt 
gibt.

6.5 Für alle Arbeiten von Epas Solutions e.U. , die aus welchem Grund auch immer 
vom Auftraggeber nicht zur Ausführung gebracht werden, gebührt Epas Solutions e.U. 
eine angemessene Vergütung. Die Anrechnungsbestimmung des § 1168 Abs. 1 ABGB 
wird abbedungen. Mit der Bezahlung dieser Vergütung erwirbt der Auftraggeber an 
diesen Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige 
Unterlagen sind vielmehr unverzüglich Epas Solutions e.U. zurückzustellen.

7. Zahlung

7.1 Die Rechnungen von Epas Solutions e.U. werden netto Kassa ohne jeden Abzug ab 
Rechnungsdatum fällig und sind, sofern nicht anderes vereinbart wurde, binnen zehn 
Kalendertagen ab Erhalt der Rechnung zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung gelten 
Verzugszinsen in der Höhe von einem Prozent pro Monat als vereinbart. Gelieferte 
Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von Epas Solutions e.U..

7.2 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger 
Gesamtleistung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelung 
zurückzuhalten.

7.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung 
verbundenen Kosten und Aufwände, wie insbesondere Inkassospesen oder sonstige für 
eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten zu tragen.

7.4 Im Falle des Zahlungsverzuges des Auftraggebers kann Epas Solutions e.U. sämtliche, 
im Rahmen anderer mit dem Auftraggeber abgeschlossener Verträge, erbrachten 
Leistungen und Teilleistungen sofort fällig stellen.

7.5 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen 
von Epas Solutions e.U. aufzurechnen, außer die Forderung des Auftraggebers 
wurde von Epas Solutions e.U. schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt. Ein 
Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers wird ausgeschlossen.

8. Präsentationen

8.1 Für die Teilnahme an Präsentationen steht Epas Solutions e.U. ein angemessenes 
Honorar zu, das mangels Vereinbarung zumindest den gesamten Personal- und 
Sachaufwand von Epas Solutions e.U. für die Präsentation sowie die Kosten sämtlicher 
Fremdleistungen deckt.

8.2 Erhält Epas Solutions e.U. nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben 
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alle Leistungen von Epas Solutions e.U., insbesondere die Präsentationsunterlagen 
und deren Inhalt im Eigentum von Epas Solutions e.U.; der Auftraggeber ist nicht 
berechtigt, diese – in welcher Form auch immer – weiter zu nutzen; die Unterlagen 
sind vielmehr unverzüglich Epas Solutions e.U. zurückzustellen. Die Weitergabe von 
Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, 
Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne ausdrückliche Zustimmung von Epas 
Solutions e.U. nicht zulässig.

8.3 Ebenso ist dem Auftraggeber die weitere Verwendung der im Zuge der Präsentation 
eingebrachten Ideen und Konzepte untersagt und zwar unabhängig davon, ob 
die Ideen und Konzepte urheberrechtlichen Schutz erlangen. Mit der Zahlung 
des Präsentationshonorars erwirbt der Auftraggeber keinerlei Verwertungs- und 
Nutzungsrechte an den präsentierten Leistungen.

8.4 Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte für 
die Lösung von Kommunikationsaufgaben nicht in von Epas Solutions e.U. gestalteten 
Werbemitteln verwertet, so ist Epas Solutions e.U. berechtigt, die präsentierten Ideen 
und Konzepte anderweitig zu verwenden.

9. Verpflichtung zur Verschwiegenheit

9.1 Epas Solutions e.U. gewährleistet Verschwiegenheit gegenüber Dritten, einschließlich 
Behörden und Gerichten, bezüglich aller ihm durch das besondere Vertrauensverhältnis 
zu dem Auftraggeber in Erfahrung gebrachten Tatsachen, sofern gesetzliche Vorschriften 
dem nicht entgegenstehen oder er von seiner Verschwiegenheitspflicht durch den 
Auftraggeber entbunden worden ist. Im Besonderen ist es Epas Solutions e.U. nicht 
gestattet, ihm durch den Auftraggeber überlassene Unterlagen ohne dessen Einwilligung 
Dritten zugänglich zu machen. Diese Pflicht erstreckt sich ebenso auf weisungsgebundene 
Mitarbeiter von Epas Solutions e.U..

10. Eigentumsrecht und Urheberschutz

10.1 Das gesetzliche Urheberrecht von Epas Solutions e.U. als Werbegestalter an seinen 
Arbeiten ist unverzichtbar.

10.2 Bei urheberrechtlich geschützten Leistungen von Epas Solutions e.U., deren 
Nutzungsumfang bei Vertragsabschluss noch nicht feststeht oder die als Handelsobjekt 
im geschäftlichen Verkehr zur unbeschränkten Nutzung geeignet sind, besteht das 
Honorar aus zwei Teilen: zum einen als Honorar für die Ausarbeitung im Original und 
zum zweiten als Vergütung für die unbeschränkte Übertragung der Nutzungsrechte.

10.3 Ist bei Vertragsabschluss die Vergütung für die uneingeschränkte Übertragung 
aller Nutzungsrechte nicht ausdrücklich festgelegt worden, so stellt im Zweifelsfall das 
vereinbarte Honorar lediglich das Entgelt für die Ausarbeitung der in Auftrag gegebenen 
Leistung dar.

10.4 Alle Leistungen von Epas Solutions e.U. einschließlich jener im Rahmen von 
Präsentationen erbrachten (z.B. Anregungen, Ideen, Skizzen, Vorentwürfe, Skribbles, 
Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso 
wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum von Epas Solutions 
e.U. und können von Epas Solutions e.U. jederzeit – insbesondere bei Beendigung 
des Vertragsverhältnisses – zurückverlangt werden. Der Auftraggeber erwirbt durch 
Zahlung des Honorars nur das Recht der Nutzung (einschließlich Vervielfältigung) 
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zum vereinbarten Zweck und im vereinbarten Nutzungsumfang. Ohne gegenteilige 
Vereinbarung mit Epas Solutions e.U. darf der Auftraggeber die Leistungen von Epas 
Solutions e.U. nur selbst, ausschließlich in Österreich und nur für die Dauer des Vertrages 
nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen von Epas 
Solutions e.U. setzt in jedem Fall die vollständige Bezahlung der von Epas Solutions 
e.U. dafür in Rechnung gestellten Honorare voraus.

10.5 Änderungen von Leistungen von Epas Solutions e.U., wie insbesondere deren 
Weiterentwicklung durch den Auftraggeber oder durch für diesen tätig werdende Dritte, 
sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung von Epas Solutions e.U. und – soweit die 
Leistungen urheberrechtlich geschützt sind – des Urhebers zulässig.

10.6 Für die Nutzung von Leistungen von Epas Solutions e.U., die über den ursprünglich 
vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob 
diese Leistungen urheberrechtlich geschützt sind oder nicht – die Zustimmung von 
Epas Solutions e.U. erforderlich. Dafür steht Epas Solutions e.U. und dem Urheber eine 
gesonderte, angemessene Vergütung zu.

10.7 Für die Nutzung von Leistungen von Epas Solutions e.U. bzw. von Werbemitteln, 
für die Epas Solutions e.U. konzeptionelle oder gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, 
ist nach Ablauf des Vertrages – unabhängig davon, ob diese Leistungen urheberrechtlich 
geschützt sind oder nicht – ebenfalls die Zustimmung von Epas Solutions e.U. 
notwendig.

10.8 Krankheitsfall/Betriebsurlaub/Kongress/Höhere Gewalt
Erkrankt die Geschäftsleitung von Epas Solutions e.U. - Herr Kurt Kellerer, befindet 
sich dieser auf Betriebsurlaub oder einem Kongress - oder tritt höhere Gewalt 
(Naturkatastrophen oä.) ein - so ist der Auftraggeber verpflichtet, eine maximal 8 
wöchige Verzögerung (auch über allfällige Auftragsvereinbarungen hinaus) für 
die Fertigstellung des jeweiligen Auftrags hinaus zu akzeptieren, ohne, dass Epas 
Solutions e.U. dazu verpflichtet wäre Schadensersatz - oder sonstige Zahlungen an den 
Auftraggeber zu tätigen. Auch verpflichtet sich der Auftraggeber Epas Solutions e.U. 
im Erkrankungsfalle für eine Auftragsverzögerung bis zu 4 Wochen völlig schad und 
klaglos zu halten. Dauert die Erkrankung von Epas Solutions e.U. länger als 4 Wochen 
an - so wird die jeweilige Vertragssituation automatisch gekündigt - und sämtliche 
durch den den Auftraggeber bereits an Epas Solutions e.U. getätigte (Vorrauskassa-) 
zahlungen werden von Epas Solutions e.U. an den Auftraggeber refundiert. Zu diesem 
Zwecke nennt der Auftraggeber Epas Solutions e.U. ein Konto per Email. Das Email 
muss von Epas Solutions e.U. bestätigt werden. Auch verpflichtet sich der Auftraggeber 
im Falle einer krankheitsbedingten Vertragsauflösung und nach Rückerhalt bereits 
getätigter Vorrauskassazahlungen Epas Solutions e.U. völlig schad und klaglos zu 
halten. Krankheitsfälle müssen nicht - Urlaube und Kongresse 1 Werktag vor Antritt 
dem Kunden per Email mitgeteilt werden.

Die jährlichen Betriebsurlaube werden wie folgt abgehalten:
Betriebsurlaub Sommer: 26.August - einschliesslich 09.September
Betriebsurlaub Weihnachten: 24.Dezember - einschliesslich 06.Jänner

10.9. Änderungen an Internetauftritten
Änderungen an Internetauftritten können von Epas Solutions e.U. auch im Rahmen 
kostenloser Wartungsverträge abgelehnt werden, sofern die Änderung alle Codes (HTML 
und/oder CSS) jeder einzelnen Unterseite des Internetauftritts betreffen. Dies betrifft 
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sowohl grafische als auch Änderungen an Texten und/oder Quellcodes.
10.91 Abnahmeprotokolle
Auftraggeber (AG) verpflichten sich, zur Übertragung der vollständigen oder teilweisen 
Nutzungsrechte, nach Fertigstellung eines Auftrags durch Epas Solutions e.U., Epas 
Solutions e.U. auf Verlangen ein Abnahmeprotokoll, welches ausnahmslos von Epas 
Solutions e.U. erstellt wird, firmiert und datiert binnen 3 Werktagen zurückzusenden. 
Solange kein Abnahmeprotokoll beim AN einlangt, gelten die Nutzungsrechte eines 
mittels Auftragsvereinbarung vereinbarten Auftrags als nicht abgegolten. Weiters ist 
Epas Solutions e.U., bis zum Zeitpunkt eines Erhalts eines Abnahmeprotokolls, nicht 
verpflichtet Änderungen an der Website auszuführen und kann die Website wieder aus 
dem World Wide Web entfernen. Der AG kann auch die Übersendung eines für Epas 
Solutions e.U. negativen Abnahmeprotokolls verlangen. In diesem Fall müsste der AG 
jedoch eine zusätzliche schriftliche Erklärung abgeben, weshalb das Abnahmeprotokoll 
negativ beschieden werden soll. Der AG verpflichtet sich Epas Solutions e.U. eine 
Nachfrist (siehe AGB) von 14 Tagen für die vom AG avisierten Änderungen zu setzen. 
Sollten diese Änderungen im Widerspruch zu Pkt. 1.) dieses Vertrages stehen – so 
kann Epas Solutions e.U. den Empfang eines positiven Abnahmeprotokolls gerichtlich 
durchzusetzen anstreben, da das Abnahmeprotokoll verbindlicher und rechtlicher 
Bestandteil eines jeden mittels gezeichneter Auftragsvereinbarung angenommenen 
Auftrags ist. Reagiert der AG nicht binnen 3 Werktagen auf die Aufforderung von 
Epas Solutions e.U. ein positives oder negatives Abnahmeprotokoll zu übermitteln 
hat Epas Solutions e.U. das Recht (auch entgegen des Wünschen des AG) das 
Webprojekt bis zum positiven Abschluss der Erstellungsarbeiten, welcher ebenfalls 
mittels einem positiven Abnahmeprotokoll bestätigt werden muss, vollständig aus 
dem World Wide Web zu entfernen. Dieses Recht besteht auch für den Fall, dass sich 
das Webprojekt bereits längere Zeit im Netz befunden hat ohne, dass Epas Solutions 
e.U. ein Abnahmeprotokoll vom AG eingefordert hat. Die Bedingung ob und wann ein 
Abnahmeprotokoll für die Erstellungsarbeiten von Epas Solutions e.U. eingefordert wird 
,obliegt Epas Solutions e.U.. Das positive Abnahmeprotokoll repräsentiert den positiven 
Abschluss der Erstellungsarbeiten gem. einer jeden vereinbarten Auftragsbeschreibung. 
Das Abnahmeprotokoll gilt ausschliesslich für erstmalige Erstellungs- und niemals für 
Wartungs- und/oder Änderungs- bzw. Aktualisierungsarbeiten an bereits veröffentlichen 
(Web-)Projekten.

11. Aufbewahrung, Kennzeichnung und Belegexemplare

11.1 Epas Solutions e.U. verpflichtet sich, Auftragsunterlagen, Entwürfe und 
Ausarbeitungen für die Dauer von zwei Jahren ab Fertigstellung aufzubewahren. Ein 
darüber hinaus gehendes Aufbewahrungsrecht
ist ausgeschlossen.

11.2 Epas Solutions e.U. ist berechtigt, auf allen Arbeiten einschließlich des dazugehörigen 
Corporate Designs auf Epas Solutions e.U. und allenfalls auf den Urheber in angemessener 
Größe hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch zusteht.

Epas Solutions e.U. ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des 
Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf seiner Internet-
Website mit Namen und Firmenlogo auf die zum Kunden bestehende Geschäftsbeziehung 
hinzuweisen.

11.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten, auch Nachdrucken, sind Epas Solutions e.U. 
unaufgefordert fünf einwandfreie Belege (bei wertvollen Stücken eine angemessene 
Anzahl) zu überlassen, welche dieser zum Zwecke des Nachweises erbrachter Leistungen 
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verwenden und veröffentlichen darf.

12. Haftung und Gewährleistung

12.1 Der Auftraggeber hat allfällige Reklamationen unverzüglich, jedenfalls jedoch 
innerhalb von drei Tagen nach Leistung durch Epas Solutions e.U. schriftlich geltend zu 
machen und zu begründen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht 
dem Auftraggeber nur das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Leistung durch 
Epas Solutions e.U. zu.

Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, 
wobei der Auftraggeber Epas Solutions e.U. alle zur Untersuchung und Mängelbehebung 
erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Epas Solutions e.U. ist berechtigt, die 
Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich ist, oder für Epas 
Solutions e.U. mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist.

12.2 Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu Lasten Epas Solutions e.U. ist 
ausgeschlossen. Das Vorliegen des Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom Auftraggeber 
zu beweisen.

12.3 Schadenersatzansprüche des Auftraggebers, insbesondere wegen Verzugs, 
Unmöglichkeit der Leistung, positiver Forderungsverletzung, Verschuldens bei 
Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollständiger Leistung, Mängelfolgeschadens 
oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit seitens Epas Solutions e.U. beruhen.

Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des 
Schadens geltend gemacht werden. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit 
dem Auftragswert exklusive Steuern begrenzt.

12.4 Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten durchgeführt und der Auftraggeber 
hievon benachrichtigt, so gelten nach Gesetz und den Geschäftsbedingungen des Dritten 
entstehende Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegen den Dritten als auf den 
Auftraggeber abgetreten.

12.5 Epas Solutions e.U. wird die ihm übertragenen Arbeiten unter Beachtung der 
allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze durchführen und den Auftraggeber rechtzeitig 
auf für ihn erkennbare Risiken hinweisen. Jegliche Haftung von Epas Solutions e.U. für 
Ansprüche, die auf Grund der Werbemaßnahme (der Verwendung eines Kennzeichens) 
gegen den Auftraggeber erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn 
Epas Solutions e.U. seiner Hinweispflicht nachgekommen ist; insbesondere haftet Epas 
Solutions e.U. nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Auftraggebers oder 
Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen 
oder ähnliche Ansprüche Dritter.

12.6 Epas Solutions e.U. haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften lediglich für 
Schäden, sofern ihr Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. 
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober 
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Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.

13. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand

13.1 Für den Auftrag, seine Durchführung und sich daraus ergebende Ansprüche gilt 
nur österreichisches Recht.

13.2 Erfüllungsort ist Graz. Als Gerichtsstand für alle sich unmittelbar zwischen Epas 
Solutions e.U. und dem Auftraggeber ergebenden Streitigkeiten wird ausschließlich das 
für den Sitz von Epas Solutions e.U. örtlich und sachlich zuständige österreichische 
Gericht vereinbart. Epas Solutions e.U. ist aber dessen ungeachtet berechtigt, den 
Auftraggeber auch an dessen Sitz zu klagen.

Stand: 17.01.2007

	

Allgemeine Geschäftsbedingungen Internetdienstleistungen

Epas Solutions e.U. - Pfanghofweg 58 - 8045 Graz Österreich wird nachfolgend 
“Internetdienstleister” genannt.

§ 1 Gegenstand des Vertrages
Der Internetdienstleister hat Rechner angemietet, die ständig an das Internet angebunden 
sind (Webserver). Auf diesen Webservern stellt er anderen Unternehmen/Vereinen und 
Privatpersonen Speicherplatz für eigene Zwecke zur Verfügung. Die auf dem Webserver 
abgelegten Informationen können weltweit über das Computer-Kommunikationsnetz 
Internet abgerufen werden. Der Kunde ist daran interessiert, das World Wide Web für 
die Präsentation seines Unternehmens zu nutzen.

§ 2 Leistungen des Internetdienstleisters
a) Der Internetdienstleister erbringt selbst oder durch Dritte Leistungen nach näherer 
Maßgabe des im Internet zum Zeitpunkt der Bestellung publizierten Leistungsangebotes. 
Die im Leistungsangebot beispielhaft aufgeführten Sonderleistungen erbringt der 
Internetdienstleister nach näherer Absprache. Sonderleistungen werden nach Zeitaufwand 
mit festen Stundensätzen berechnet. Zusätzlich stellt der Internetdienstleister eigene 
Aufwendungen in Rechnung.
b) Der Kunde ist berechtigt, andere Unternehmen oder deren Waren und Dienstleistungen 
auf dem Webserver darzustellen. Der Internetdienstleister behält sich allerdings vor, 
solchen Drittpräsentationen zu widersprechen, wenn seine eigenen Interessen hiervon 
berührt werden. Die Haftung für die Drittpräsentation übernimmt in jedem Fall der 
Kunde.
c) Interessenten, die über einen Internetzugang verfügen, können die auf dem 
Webserver abgelegten Informationen des Kunden rund um die Uhr kostenfrei abrufen. 
Der Internetdienstleister sagt eine Erreichbarkeit der physikalischen Anbindung des 
Webservers von 99% im Jahresmittel zu. Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen 
der Webserver aufgrund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im 
Einflussbereich des Internetdienstleisters liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter 
etc.) über das Internet nicht zu erreichen ist.
d) Der Internetdienstleister stellt dem Kunden einen Zugang zur Verfügung, mit dem 
dieser seinen Server selbst über die Telefonleitung verwalten kann (SSH). Dieser Zugang 
ist mit einem Passwort geschützt. Der Kunde verpflichtet sich, das Passwort streng 
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geheim zu halten und den Internetdienstleister unverzüglich zu informieren, sobald er 
davon Kenntnis erlangt, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt ist.
Sofern der Kunde seine Seiten selbst erstellt oder von Dritten erstellen lässt, ist er 
für den Inhalt seiner Seiten allein verantwortlich. Er stellt den Internetdienstleister 
im Innenverhältnis von etwaigen Ansprüchen Dritter, die auf inhaltlichen Mängeln des 
Angebots beruhen, frei.
e) Der Internetdienstleister ist berechtigt, den Speicherplatz des Kunden ohne 
entsprechende Vorankündigung für Zugriffe aus dem Internet zu sperren, wenn der 
Kunde in einem Abrechnungszeitraum mehr als 35 GB als gebucht an Datentransfer 
verbraucht hat und im Vorfeld keinen höheren Verbrauch mit dem Internetdienstleister 
vereinbart hat.
f) XT Commerce Shops: Wurde ein Webshop auf Basis der Software XTC erstellt, so ist 
der Kunde selbst für alle Änderungen und Einstellungen am Shopsystem verantwortlich 
und erhält hiezu ein Administratorenpasswort. Dies gilt auch bei techn. Problemen 
am Shop. Der Internetdienstleister ist nicht verpflichtet diese Arbeiten kostenlos 
durchzuführen. Die Verpflichtungen des Internetdienstleisters enden mit Bereitstellung 
eines funktionsfähigen Templates auf den Webspace des Kunden. XTC verfügt derzeit 
noch über kein aussagekräftiges Handbuch. Der Kunde hat sich daher rechtzeitig und 
selbständig um korrekt erfüllte Änderungen und/oder Wiederherstellung des Systems 
durch Dritte oder den Internetdienstleister selbst zu bemühen. Der Internetdienstleister 
ist lediglich verpflichtet den Kunden durch die Herausgabe der Passwörter hierbei zu 
unterstützen. Sämtliche XTC Pakete, die kundenseitig mit dem Internetdienstleister 
geschlossen werden - haben eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Im Falle 
einer Vertragsauflösung, unabhängig davon welcher der Vertragsteile eine solche 
herbeiführt, hat der Kunde selbständig und auf eigene Kosten und Risiko, sowie 
rechtzeitig sämtliche Datenbanken und Templates(sofern Nutzungsrechte abgegolten), 
die dieser weiterhin verwenden möchte zu sichern, oder durch Dritte sichern zu 
lassen. Diesen Part übernimmt der Internetdienstleister nicht kostenlos, sondern stellt 
lediglich (immer gegen vorherige Aufforderung durch den Kunden) die entsprechenden 
Passwörter zur Verfügung. Selbiges gilt auch für die Sicherung von Artikeleinträgen. Im 
Falle, dass dem Internetdienstleister im Rahmen der Vertragslaufzeit noch Geldbeträge 
durch den Kunden zustehen - kann der Internetdienstleister die Herausgabe von 
Passwörtern verweigern - solange kein vollständiger Geldeingang verzeichnet wurde. 
Wird ein XTC Paket nicht spätestens 3 Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit durch den 
Kunden schriftlich mittels eingeschriebenem Brief gekündigt - so verlängert sich dieses 
automatisch und zu denselben Konditionen wiederum um 12 Monate.
g) Suchmaschinenoptimierung (kurz SEO): Diese ist auf 15 Suchbegriffe beschränkt. 
Die Optimierung gibt keine Garantie oder Gewährleistung gegenüber dem Kunden ab, 
dass einzelne Seiten eines Internetprojekts auch tatsächlich in Suchmaschinen gefunden 
werden. Sie SEO stellt lediglich die Basis für eine nachträgliche gute Nachbearbeitung 
einzelner Webprojekte dar. h) Technische Wartung von Pop3 Emailadressen, einer 
Domain und eines Webspace: Der Internetdienstleister ist nicht verpflichtet diese 
kostenlos auszuführen.

§ 3 Leistungen des Kunden
a) Der Kunde wird für die Daten, die auf dem Webserver abgelegt werden, immer 
aktuelle Sicherheitskopien vorhalten. Diese Sicherheitskopien dürfen nicht auf dem 
Webserver gespeichert werden.
b) Für die in § 2 bezeichneten Leistungen zahlt der Kunde die im Leistungsangebot 
ausgewiesenen Preise im Voraus. Alle Entgelte verstehen sich zzgl. der jeweils geltenden 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
c) Der Internetdienstleister stellt seine Leistungen postalisch in Rechnung. Die in der 
Rechnung aufgeführten Beträge sind sofort nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
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Die Rechnungsstellung erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg per E-Mail. Sollte 
der Kunde eine Rechnung per Briefpost benötigen, wird dafür eine Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von € 7,50 je Rechnung fällig.
d) Der Kunde verpflichtet sich, dem Internetdienstleister bei Vertragsunterzeichnung 
eine Einzugsermächtigung für die Erhebung der fälligen Entgelte zu erteilen. Für 
den Fall, dass das vom Kunden hierzu benannte Konto keine ausreichende Deckung 
aufweist oder der Kunde aus anderen Gründen seine Zahlungsverpflichtung nicht 
rechtzeitig erfüllt, schuldet er - sofern er Kaufmann ist - vom Fälligkeitszeitpunkt an 
zusätzlich Zinsen in Höhe von 10% jährlich. Sofern der Kunde Nicht-Kaufmann ist, 
schuldet er im Falle des Verzugs Zinsen in Höhe von 10% jährlich, falls er keinen 
wesentlich niedrigeren Zinsschaden nachweist. Für jeden angefangenen Monat, in 
dem eine Einzugsermächtigung nicht erteilt ist, steht dem Internetdienstleister für die 
Bearbeitung und Überwachung der Zahlungseingänge eine Aufwandsentschädigung von 
pauschal € 7,50 zu.

§ 4 Dauer des Vertrages, Kündigung
a) Der Vertrag beginnt mit Bestellung der Dienstleistung im Internet und wird je nach 
Leistungsbeschreibung mit einer Mindestlaufzeit von 6 Monaten oder 12 Monaten 
geschlossen. Verträge mit 6 Monaten Mindestlaufzeit können jederzeit zum Ablauf 
des nächsten Abrechnungszeitraums gekündigt werden. Verträge mit 12 Monaten 
Mindestlaufzeit verlängern sich automatisch um weitere 12 Monate, sofern sie nicht 
spätestens drei Monate vor dem Ende der Vertragslaufzeit gekündigt werden. Die 
Vertragskündigung muss schriftlich per eingeschriebenem Brief oder per Email (diese 
muss vom Internetdienstleister bestätigt werden) erfolgen. Einer Angabe von Gründen 
bedarf es für die Kündigung nicht.
b) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt. Als 
wichtiger Grund für die Kündigung des Vertrages durch den Internetdienstleister gilt 
insbesondere

ein Verstoß des Kunden gegen gesetzliche Verbote, insbesondere die Verletzung 	•	
	 urheberrechtlicher, wettbewerbsrechtlicher, namensrechtlicher oder datenschutz	
	 rechtlicher Bestimmungen,

Veröffentlichung von nationalsozialistischen, rassistischen, radikalen, oder in 		 •	
	 anderer Form illegalen Inhalten durch den Kunden,

ein Zahlungsverzug•	
die Fortsetzung sonstiger Vertragsverstöße nach Abmahnung durch den 			 •	

	 Internetdienstleister,
eine grundlegende Änderung des rechtlichen oder technischen Standards 		 •	

	 im Internet, wenn es für den Internetdienstleister dadurch unzumutbar wird, 		
	 seine Leistungen ganz oder teilweise weiter zu erbringen.

c) Gerät ein Kunde in Zahlungsverzug, steht es dem Internetdienstleister frei, den 
Speicherplatz des Kunden ohne Fristsetzung und weitere Ankündigung für den Zugang 
über das Internet zu sperren. Für die Bearbeitung des Zahlungsverzuges und ggfs. die 
Entsperrung eines Servers berechnet der Internetdienstleister eine Aufwandspauschale 
in Höhe von € 29,- zzgl. USt. Der Internetdienstleister ist auch für den Fall, dass 
auf einem durch ihn bereitsgestellten Webspace ein durch den Kunden nachwievor 
unbezahltes Internetdesign oder eine Programmierung bereitliegt – diese(s) bis zur 
entgültigen vollständigen Zahlung sperren – auch wenn der Kunde die Serverleistungen 
und Domaindienste bereits gesondet bezahlt hat oder eine Zahlung derselben ankündigt. 
In jedem Fall sind daher sämtliche Leistungen des Internetdienstleisters bzw. des 
Werbegrafikers immer fristgerecht zu zahlen.
Sollte der Zahlungsverzug länger als eine Woche andauern, kann der Internetdienstleister 
den Vertrag mit dem Kunden fristlos kündigen und alle auf dem Server des Kunden 
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gespeicherten Daten vernichten.
§ 5 Leistungsangebot und Allgemeine Leistungsbedingungen
Der Internetdienstleister erbringt seine Leistungen im übrigen nach Maßgabe seines 
Leistungsangebots und seiner Allgemeinen Leistungsbedingungen. Leistungsangebot 
und Allgemeine Leistungsbedingungen sind Bestandteil dieses Vertrags und liegen dem 
Kunden bei Vertragsschluß vor.

ALLGEMEINE LEISTUNGSBEDINGUNGEN

§ 1 Leistungen des Internetdienstleister
a) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, darf der Internetdienstleister die ihm 
obliegenden Leistungen auch von fachkundigen Mitarbeitern oder Dritten erbringen 
lassen.
b) Soweit einzelne Leistungen Internetdienstleisters nach zeitlichem Aufwand 
abgerechnet werden, hat der Kunde Anspruch auf monatliche Abrechnungen per E-Mail. 
Darin soll die Art der abgerechneten Leistung und die aufgewendete Zeit bezeichnet 
werden.

§ 2 Rechte Dritter
a) Der Kunde versichert ausdrücklich, dass die Bereitstellung und Veröffentlichung 
der Inhalte der von ihm eingestellten Webseiten weder gegen österreichisches noch 
gegen sein hiervon gegebenenfalls abweichendes Heimatrecht, insbesondere Urheber-, 
Datenschutz- und Wettbewerbsrecht, verstößt. Der Internetdienstleister behält sich vor, 
Seiten, die inhaltlich bedenklich erscheinen, von einer Speicherung auf seinem Server 
auszunehmen. Den Anbieter wird er von einer etwa vorgenommenen Löschung der 
Seiten unverzüglich informieren. Das Gleiche gilt, wenn der Internetdienstleister von 
dritter Seite aufgefordert wird, Inhalte auf seinen Webseiten zu ändern oder zu löschen, 
weil sie angeblich fremde Rechte verletzen.
b) Der Internetdienstleister ist berechtigt, solche Webseiten, deren Speicherung auf 
dem Webserver Rechte Dritter verletzen könnte, von der Festplatte zu löschen oder in 
anderer geeigneter Weise vom Zugriff durch Dritte auszuschließen. Den Kunden wird 
der Internetdienstleister unverzüglich von einer solchen Maßnahme benachrichtigen. 
Für den Fall, dass der Kunde den Nachweis erbringen kann, dass eine Verletzung von 
Rechten Dritter nicht zu befürchten ist, wird der Internetdienstleister die betroffenen 
Webseiten Dritten wieder verfügbar machen. Von Ersatzansprüchen Dritter, die auf 
unzulässigen Inhalten einer Webseite des Kunden beruhen, stellt der Kunde den 
Internetdienstleister hiermit frei.

§ 3 Internetdomains
a) Soweit Gegenstand der Leistungen des Internetdienstleisters auch die Verschaffung 
und/oder Pflege von Internetdomains ist, wird er gegenüber dem DENIC, dem InterNIC 
oder einer anderen Organisation zur Domainvergabe lediglich als Vermittler tätig. 
Durch Verträge mit solchen Organisationen wird ausschließlich der Kunde berechtigt 
und verpflichtet.
b) Der Internetdienstleister hat auf die Domainvergabe keinen Einfluss. Er übernimmt 
deshalb keine Gewähr dafür, dass die für den Kunden beantragten und delegierten 
Domains frei von Rechten Dritter oder einzigartig sind oder auf Dauer Bestand haben. 
Das gilt auch für die unterhalb der Domain des Internetdienstleisters vergebenen 
Subdomains.
c) Sollte der Kunde von dritter Seite aufgefordert werden, eine Internetdomain 
aufzugeben, weil sie angeblich fremde Rechte verletzt, wird er den Internetdienstleister 
hiervon unverzüglich unterrichten. Umgekehrt wird auch der Internetdienstleister den 
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Kunden informieren, wenn er aufgefordert werden sollte, die Domain des Kunden 
abzugeben. Der Internetdienstleister ist in beiden Fällen berechtigt, im Namen des 
Kunden auf die Internetdomain zu verzichten, falls der Kunde nicht sofort Sicherheit 
für etwaige Prozeß- und Anwaltskosten in ausreichender Höhe (mindestens € 4.000,-) 
stellt. Von Ersatzansprüchen Dritter, die auf der unzulässigen Verwendung einer 
Internetdomain beruhen, stellt der Kunde den Internetdienstleister hiermit frei.

d.) Domain im Besitz des Kunden
Für den Fall, dass der Internetdienstleister die Domain des Kunden von seinem angemieteten 
Server kündigen möchte – so ist der Kunde verpflichtet dem Internetdienstleister das 
Domainclose Formular zu unterschreiben, das der Internetdienstleister dem Kunden 
per Email übermittelt, da der Kunde Inhaber der Domain ist und ohne diese Unterschrift 
die o.a Domain weder kündbar ist – noch umziehen kann. Entspricht der Kunde der 
Aufforderung des Internetdienstleisters nicht, so wäre der Kunde verpflichtet für 
jene Jahre, in denen die o.a. Domain nachwievor auf dem angemieteten Server des 
Internetdienstleisters regisrtiert ist - jährlich eine Aufwandsentschädigung iHv. EUR 500,- 
an den Internetdienstleister zu entrichten. Tut der Kunde das ebenfalls nicht – so kommt 
es zur zivilrechtlichen Schadensersatzklage durch den Internetdienstleister. Bevor eine 
Domain und/oder sonstige domainbezogene Serverleistungen dem Internetdienstleister 
durch den Kunden nicht bezahlt wurde(n) - muss eine Domain vom Internetdienstleister 
auch bei ausdrücklichem Wunsch des Kunden bis zur vollständigen Bezahlung nicht für 
einen Umzug (Providerwechsel) freigegeben werden.

§ 4 Datenschutz
a) Der Kunde ist damit einverstanden, dass persönliche Daten (Bestandsdaten) und 
andere Informationen, die sein Nutzungsverhalten (Verbindungsdaten) betreffen 
(z.B. Zeitpunkt, Anzahl und Dauer der Verbindungen, Zugangskennwörter, Up- und 
Downloads), vom Internetdienstleister während der Dauer des Vertragsverhältnisses 
gespeichert werden, soweit dies zur Erfüllung des Vertragszweck, insbesondere für 
Abrechnungszwecke, erforderlich ist. Mit der Speicherung erklärt er sein Einverständnis. 
Die erhobenen Bestandsdaten verarbeitet und nutzt der Internetdienstleister auch zur 
Beratung seiner Kunden, zur Werbung und zur Marktforschung für eigene Zwecke und 
zur bedarfsgerechten Gestaltung seiner Telekommunikationsleistungen. Der Kunde 
kann einer solchen Nutzung seiner Daten widersprechen.
b) Der Internetdienstleister verpflichtet sich, dem Kunden auf Verlangen jederzeit über 
den gespeicherten Datenbestand, soweit er ihn betrifft, vollständig und unentgeltlich 
Auskunft zu erteilen. Der Internetdienstleister wird weder diese Daten noch den Inhalt 
privater Nachrichten des Kunden ohne dessen Einverständnis an Dritte weiterleiten. Dies 
gilt nur insoweit nicht, als der Internetdienstleister gesetzlich verpflichtet ist, Dritten, 
insbesondere staatlichen Stellen, solche Daten zu offenbaren oder soweit international 
anerkannte technische Normen dies vorsehen und der Kunde nicht widerspricht.
c) Der Internetdienstleister weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass der 
Datenschutz für Datenübertragungen in offenen Netzen wie dem Internet nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nicht umfassend gewährleistet werden kann. Der Kunde 
weiß, dass der Internetdienstleister das auf dem Webserver gespeicherte Seitenangebot 
und unter Umständen auch weitere dort abgelegte Daten des Kunden aus technischer 
Sicht jederzeit einsehen kann. Auch andere Teilnehmer am Internet sind unter 
Umständen technisch in der Lage, unbefugt in die Netzsicherheit einzugreifen und 
den Nachrichtenverkehr zu kontrollieren. Für die Sicherheit der von ihm ins Internet 
übermittelten Daten trägt der Kunde deshalb selbst Sorge.

§ 5 Haftungsbeschränkung
Der Internetdienstleister haftet für Schäden, die von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen 
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grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurden. Bei der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist die Haftung in Fällen einfacher Fahrlässigkeit bei Vermögensschäden 
der Art nach auf vorhersehbare, unmittelbare Schäden und der Höhe nach auf die 
Leistungen der vom Internetdienstleister bei der Versicherungskammer Bayern 
abgeschlossenen Haftpflichtversicherung mit einer maximalen Deckungssumme von 
€ 2.000.000,- beschränkt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht 
Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung und gelten insbesondere nicht bei dem 
Internetdienstleister zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust 
des Lebens des Kunden. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 6 Freistellung
Der Kunde verpflichtet sich, den Internetdienstleister im Innenverhältnis von allen etwaigen 
Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf rechtswidrigen Handlungen des Kunden oder 
inhaltlichen Fehlern der von diesem zur Verfügung gestellten Informationen beruhen. Dies 
gilt insbesondere für Urheber-, Datenschutz- und Wettbewerbsrechtsverletzungen.

§ 7 Urheberrechte
Soweit der Internetdienstleister für den Kunden oder im Auftrag des Kunden für Dritte 
Webpräsentationen gestaltet, überträgt er dem Kunden ein nicht-ausschließliches Recht 
zur Nutzung der erstellten Seiten im Internet für die Dauer des Vertragsverhältnisses.

§ 8 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
a) Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht. Gerichtsstand ist Graz.
b) Sofern der Kunde Unternehmer im Sinne des USt. Gesetzes ist, sind die für den Sitz 
des Internetdienstleisters örtlich zuständigen Gerichte ausschließlich zuständig.
c) Der Internetdienstleister kann Klagen gegen den Kunden aber auch an dessen Wohn- 
oder Geschäftssitz erheben.

§ 9 Sonstiges
a) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages gelten nur dann, wenn sie schriftlich 
vereinbart wurden. Das gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.
b) Alle Erklärungen des Internetdienstleisters können auf elektronischem Weg 
an den Kunden gerichtet werden. Dies gilt auch für Abrechnungen im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses.

c) Der Kunde kann mit Forderungen gegenüber dem Internetdienstleister nur aufrechnen, 
wenn sie anerkannt oder rechtskräftig festgestellt sind.

d) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollte 
der Vertrag eine ausfüllungsbedürftige Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder 
der Lücke tritt eine dem wirtschaftlichen Zweck der Vereinbarung nahekommende 
Regelung, die von den Parteien vereinbart worden wäre, wenn sie die Unwirksamkeit 
der Bestimmung gekannt hätten.
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Informationen und Widerruf nach Fernabsatzgesetz

a) Beanstandungen bitte an Epas Solutions e.U., Pfanghofweg 58 - A - 8045 Graz. Der 
Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung und dem Zusenden der Zugangsdaten durch 
Epas Solutions e.U. zustande und wird für die im Vertrag bezeichnete Mindestlaufzeit 
geschlossen.

b) Endverbraucher können den Vertrag innerhalb von zwei Wochen ab Zugang der 
Annahmeerklärung durch entsprechende Mitteilung an Epas Solutions e.U., Pfanghofweg 
58 - A - 8045 Graz widerrufen. Der Widerruf ist ausgeschlossen bei Verträgen über 
nach Kundenangaben zusammengestellten und konfigurierten Waren und Werken. Das 
Widerrufsrecht entfällt auch, wenn Epas Solutions e.U., Pfanghofweg 58 - A - 8045 
Graz nach dem vertraglich vereinbarten Anfangs-Zeitpunkt mit der Ausführung der 
Dienstleistung beginnt oder der Endverbraucher die Leistung aktiv in Anspruch nimmt 
oder gelieferte Datenträger, Software, Video- und Audioaufzeichnungen entsiegelt 
werden. Ausgeschlossen ist ein Widerruf schließlich für Produkte, die naturgemäß für 
die Rückgabe ungeeignet sind.

Stand: 17.01.2007.


